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ÖFFNUNGSZEITEN RATHAUS 
MontagñFreitag  08:00 ñ 12:00 Uhr 

Dienstag   13:00 ñ 15:00 Uhr  

Donnerstag   14:00 ñ 18:00 Uhr  

 

NÄCHSTE AUSGABE 
Die nächste Ausgabe erscheint Ende Februar 

2018. Redaktionsschluss f¿r diese Ausgabe ist 

der 10.02.2018!  
 

Ihre Beiträge können Sie entweder per E-Mail an 

buergerinfo@pleinfeld.de senden oder digital auf 

CD oder Stick abgeben. 

 

IMPRESSUM 
Der Markt Pleinfeld bedankt sich bei allen Inse-

renten in der Bürger-Info. Kaufen Sie bei unseren 

Firmen. Sie tragen mit Ihrem Einkauf dazu bei, 

Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze, sowie ein 

reichhaltiges Produkt- und Dienstleistungsange-

bot in der Gemeinde zu erhalten und zu schaffen. 
 

Die Pleinfelder Bürger-Info erscheint jeweils am 

Monatsanfang und wird kostenlos an alle Haus-

halte der Gemeinde Pleinfeld verteilt.  
 

Auflage: 3.500 Stück.  
 

Der Markt Pleinfeld behält sich vor, unverlangt 

eingesandte Manuskripte zu kürzen.               
 

Herausgeber: Markt Pleinfeld, Marktplatz 11, 

91785 Pleinfeld, Telefon (0 91 44) 92 00-0 ñ Fax 

(0 91 44) 92 00-50, www.pleinfeld.de, E-Mail: 

mail@pleinfeld.de  
 

Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes:  

1. B¿rgermeister des Marktes Pleinfeld Markus 

Dirsch, Marktplatz 11, 91785 Pleinfeld 

 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
 

im Februar (die genauen Termine finden Sie auf 

Seite 5 im Heft) starten wieder die Bürgerver-

sammlungen in Pleinfeld und den Ortsteilen. Ich 

würde mich freuen, viele interessierte Bürgerin-

nen und Bürger persönlich begrüßen zu dürfen.  
 

Nachdem wir uns derzeit mitten in der Faschings-

zeit befinden, warten auch im Februar wieder einige Veranstaltungs-

highlights:  
 

Nachdem die Pleinfelder Hummel bereits am 28.01 ihr 19. Hummel-

remmidemmi gefeiert haben, laden diese noch zur großen Hummel-

party am Samstag, 03.02.2018 ins kath. Pfarrheim ein.  

Ebenfalls an diesem Samstag findet der Faschingsball in Stirn statt. 

Die KaGe Ellingen veranstaltet auch am 03.02.2018 ihren alljährli-

chen Faschingsball in der Brombachhalle.  

Am Samstag, 10.02.2017 findet der Faschingsnachmittag für alle 

Generationen, organisiert von der DJK Pleinfeld, statt. 

Am Sonntag, 11.02.2018 findet in Mischelbach der 51. Mischelba-

cher Faschingszug statt.   
 

Am 24.02.2018 lädt das Team des Bürgerhauses und der Freundes-

kreis Killarney zum Irischen Abend ein.  
 

Ich wünsche Ihnen einen schönen närrischen Februar  

 

Ihr  

 

 
 

 

Markus Dirsch 

Erster Bürgermeister 

 

Verteilung der Bürger-Info 
 

Im letzten Monat haben uns erneut zahlreiche Reklamationen über 

die Verteilung der Bürger-Info erreicht. Einige Haushalte haben kei-

ne bzw. viel zu spät eine Ausgabe der Bürger-Info erhalten.  
 

Da die Verteilung nicht durch den Markt Pleinfeld, sondern über ei-

nen Verteilerdienst erfolgt, können wir nur durch Ihre Meldung fest-

stellen, ob Ausgaben der Bürger-Info nicht ordnungsgemäß zuge-

stellt worden sind. 
 

Die Bürger-Info erscheint immer zum Ersten eines jeden Monats. 

Sollten auch Sie in einem Monat oder auch wiederholt keine Bürger-

Info erhalten haben, melden Sie diesen Missstand (gerne telefo-

nisch 09144 / 9200 ð21 oder per E-Mail: buergerinfo@pleinfeld.de) 

an uns und wir werden uns umgehend darum kümmern.  
 

Wir hoffen, dass zukünftig jeder Haushalt wieder pünktlich eine Aus-

gabe der Bürger-Info zugestellt bekommt.  
 

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und bedanken 

uns bereits jetzt für Ihre Mithilfe. 
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MARKTGEMEINDERATSSITZUNG  
 

Die nächsten Sitzungen des Marktgemeinderates 

finden statt am  
 

Donnerstag, 01.02.2018 

Donnerstag, 01.03.2018 

jeweils um 18:00 Uhr. 
 

Nähere Informationen über die Tagesordnungen erhalten 

Sie im Vorzimmer des 1. Bürgermeisters unter der Telefon-

nummer 09144 / 9200 ð21 oder im Internet unter 

www.pleinfeld.de. 
 

Die Bauanträge für die Marktgemeinderatssitzung am 

01.03.2018 m¿ssen spªtestens am 16.02.2018 vorliegen. 

 

AKTUELLES AUS DER ÖFFENTLICHEN 

MARKTGEMEINDERATSSITZUNG VOM 

07.12.2017  
 

Am 07.12.2017 fand die 39. Marktgemeinderatssitzung im 

Sitzungssaal des Rathauses statt.  
 

Im öffentlichen Teil der Sitzung wurde über verschiedene 

Themen gesprochen und abgestimmt. Unter anderem ging 

es um den Jahresabschluss der Gemeindewerke für 2016. 

Es wurde beschlossen, dass der erwirtschaftete Gewinn der 

Rücklage zugeführt wird. 
 

Weiterhin wurde über die Auftragsvergabe für die Bepflan-

zung des Lªrmschutzwalles im Baugebiet ăHºbachwegò 

abgestimmt. Mit der Bepflanzung des Walles soll im Früh-

jahr 2018 begonnen werden. 
 

Im Weiteren wurde in der öffentlichen Sitzung über ver-

schiedene Themen abgestimmt und Informationen be-

kanntgegeben:  

- Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes 

Bayern (LEP); Einleitung des Beteiligungsverfahrens 

- Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Etten-

statt im Bereich "Am Esselbach" (5. Änderung) 

- Aufstellung des Bebauungsplans "Am Esselbach", Etten-

statt - Enhofen 

- Aufstellung des Bebauungsplans "Schloßberg West", Stadt 

Heideck 

- Neubau von 2 Doppelhaushälften und die Weitergabe von 

4 Bauantrªgen 

- Der Weihnachtsmarkt 2018 ist eine Woche später im Be-

reich des Kirchenð und Schlossplatz geplant.  
 

Erster Bürgermeister Dirsch bedankte sich bei den Anwe-

senden für die gute Zusammenarbeit im Jahr. 

BEKANNTMACHUNG 

WIDERSPRUCHSRECHT GEMÄß Ä 50 ABS. 

5 BUNDESMELDEGESETZ (BMG) 
 

Nach dem Bundesmeldegesetz ist der Markt Pleinfeld als 

Meldebehörde zu verschiedenen Datenübermittlungen von 

Personendaten aus dem Melderegister berechtigt. Gegen 

folgende Datenübermittlungen steht den Betroffenen ein 

Widerspruchsrecht zu: 
 

1.  

Übermittlung von Daten eines Familienangehörigen an eine 

öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, wenn der Fami-

lienangehörige der meldepflichtigen Person nicht derselben 

oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft an-

gehört (soweit die Daten nicht für Zwecke des Steuererhe-

bungsrechts der jeweiligen Religionsgesellschaft übermit-

telt werden) gemäß § 42 Abs. 2 BMG. 

Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 

2 BMG widersprechen. 
 

2.  

Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen und 

anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang 

mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommu-

naler Ebene gemäß § 50 Abs. 1 BMG. 

Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG 

widersprechen. 
 

3.  

Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Eheju-

biläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk gemäß  

§ 50 Abs. 2 BMG. 

Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG 

widersprechen. 
 

4.  

Übermittlung von Daten aller volljährigen Einwohner an 

Adressbuchverlage für die Herausgabe von Adressbüchern 

(Adressenverzeichnisse in Buchform) gemªÇ Ä 50 Abs. 3 

BMG. 

Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG 

widersprechen. 
 

5.  

Übermittlung von Daten zu Personen, die im Folgejahr voll-

jährig werden, an das Bundesamt für das Personalmanage-

ment der Bundeswehr zum Zwecke der Übersendung von 

Informationsmaterial gemäß § 58c Abs. 1 Soldatengesetz. 

Sie können der Datenübermittlung gemäß § 36 Abs. 2 BMG 

widersprechen. 
 

 

όCƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ ŀǳŦ {ŜƛǘŜ рύ 
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6.  

Eine Erteilung dieser Auskünfte erfolgt nicht, wenn eine 

Auskunftssperre vorliegt oder die Betroffenen der Übermitt-

lung ihrer Daten bereits widersprochen haben. 
 

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim 

Markt Pleinfeld, Einwohnermeldeamt (Rathaus, 1. Stock, 

Zimmer-Nr. 1.2), Marktplatz 11, 91785 Pleinfeld einzule-

gen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 

Pleinfeld, 09.01.2018 
 

gez. 

Markus Dirsch 

1. B¿rgermeister 

 

BÜRGERVERSAMMLUNGEN 2018 
 

Aufgrund des Art. 18 Gemeindeordnung in Verbindung mit 

§ 14 der Geschäftsordnung werden im Markt Pleinfeld und 

seinen Ortsteilen Bürgerversammlungen abgehalten. 
 

TAGESORDNUNG: 

Bericht des Bürgermeisters  

Behandlung örtlicher Angelegenheiten 

Sonstiges 

Aussprache 
 

Walting/Engelreuth/Kemnathen/Roxfeld  

Montag, 05.02.2018, 19.30 Uhr,  

Vereinsheim Walting 
 

Allmannsdorf/Birklein/Erlingsdorf 

Dienstag, 06.02.2018, 19.30 Uhr,  

Arche Brombachsee  
 

Veitserlbach/Regelsberg 

Freitag, 09.02.2018, 19.30 Uhr,  

Gasthaus Lang, Veitserlbach 
 

St. Veit/Gündersbach/Walkerszell 

Mittwoch, 21.02.2018, 19.30 Uhr, 

Gasthaus Veiter Wirt, St. Veit 
 

Stirn 

Freitag, 23.02.2018, 19.30 Uhr,  

Gasthaus ăZur Lindeò, Stirn 
 

Dorsbrunn 

Montag, 05.03.2018, 19.30 Uhr,  

Dorfgemeinschaftsraum Dorsbrunn 
 

Mischelbach/Kleinweingarten 

Dienstag, 06.03.2018, 19.30 Uhr, 

Vereinsheim Mischelbach 

 

Mannholz 

Dienstag, 20.03.2018, 19.30 Uhr,  

Feuerwehrhaus Mannholz 
 

Ramsberg am Brombachsee 

Freitag, 23.03.2018, 19.30 Uhr,  

Dorfgemeinschaftshaus Ramsberg am Brombachsee 
 

Hohenweiler 

Montag, 26.03.2018, 19.30 Uhr,  

Gasthaus Michaelsklause, Hohenweiler 
 

Pleinfeld/Mühlen 

Dienstag, 27.03.2018, 19.30 Uhr,  

Katholisches Pfarrheim Pleinfeld 
 

Alle Bürgerinnen und Bürger sind dazu herzlich eingeladen. 
 

Pleinfeld, 11.12.2017  

Markt Pleinfeld 
 

gez. 

Markus Dirsch 

1. B¿rgermeister   

 

AUFLÖSUNG WAAG-GEMEINSCHAFT 

WALKERSZELL 
 

Aufgrund der Tatsache, dass das Waag-Haus in Walkerszell 

nicht mehr in Betrieb ist, soll die Waag-Gemeinschaft 

Walkerszell aufgelöst werden. Zu diesem Zweck werden die 

betroffenen Mitglieder gebeten, sich telefonisch unter 

09144/9200 -22 oder elektronisch unter ro-

bert.lindenmayer@pleinfeld.de bei der Gemeinde oder beim 

Ortsbeauftragten für Walkerszell, Herrn Bößl zu melden.  
 

Sollten bis zum 01.05.2018 keine weiteren Widersprüche 

durch Mitglieder der Waag-Gemeinschaft Walkerszell einge-

hen, gilt die Waag-Gemeinschaft als aufgelöst. 
 

Das ăWaaghausò geht anschlieÇend in das Vermºgen des 

Marktes Pleinfeld über und das Restguthaben wird für An-

schaffungen im Ortsteil verwendet. 

 

IM FUNDBÜRO WURDEN FOLGENDE  

GEGENSTÄNDE ABGEGEBEN: 
 

1 Brille (braun gemusterte Fassung) 

1 Geldbºrse (Kleingeld) 

1 Handschuh Adidas (liegengeblieben in der Sparkasse) 
 

Näheres im Rathaus, Zimmer 2.7, Frau Uhl, Tel. 9200-36 

όCƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ Ǿƻƴ {ŜƛǘŜ оύ 
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BEKANNTMACHUNG  
 

über den Erörterungstermin im bergrechtlichen Planfest-

stellungsverfahren zum Vorhaben ăRahmenbetriebsplan f¿r 

die Erweiterung des Tagebaus ăMischelbachò Markt Plein-

feld und Gemeinde Röttenbach, Landkreis Weißenburg-

Gunzenhausen und Landkreis Roth zur Fortsetzung der 

Gewinnung von Quarzsand durch die Firma Brenner + Haas 

KG Quarzsandwerke, Wilburgstettenò 
 

Die Firma Brenner + Haas KG Quarzsandwerke, Wil-

burgstetten, betreibt seit dem Jahre 1998 auf der Grundla-

ge bergrechtlich zugelassener Betriebspläne in der Gemar-

kung Mischelbach, Markt Pleinfeld, Landkreis Weißenburg-

Gunzenhausen den Tagebau ăMischelbachò zur Gewinnung 

von Quarzsand; der im Tagebau gewonnene Quarzsand 

wird anschließend in einer stationären Sandwaschanlage 

aufbereitet. Neben den bergrechtlichen Betriebsplan-

Zulassungen wurde für die vorübergehende Grundwasser-

absenkung und Wiederversickerung des entnommenen 

Wassers, für die Entnahme von Grundwasser zur Sandwä-

sche und die anschließende Wiederversickerung sowie für 

das Einbringen von Stoffen in das zeitweise freigelegte 

Grundwasser eine beschränkte wasserrechtliche Erlaubnis 

erteilt. 
 

Im September 2017 hat die Firma Brenner + Haas KG 

Quarzsandwerke bei der Regierung von Oberfranken  

ñBergamt Nordbayernñ einen Rahmenbetriebsplan für das 

o.g. Vorhaben zur Zulassung vorgelegt. Für das Vorhaben 

ist ein bergrechtliches Planfeststellungsverfahren durchzu-

führen. Das beantragte Vorhaben dient der Sicherung der 

Rohstoffversorgung des Unternehmens.  
 

Antragsgegenstand ist die Erweiterung des Tagebaus 

ăMischelbachò in nºrdliche Richtung bei einer zusªtzlichen 

Flächeninanspruchnahme von etwa 35 ha. Während sich 

der bestehende Tagebau im Bereich des Marktes Pleinfeld, 

Landkreis WeißenburgñGunzenhausen befindet, liegt die 

beantragte Erweiterungsfläche im Gebiet der Gemeinde 

Röttenbach und im Landkreis Roth. 
 

Neben den Abbautªtigkeiten im Tagebau ăMischelbachò 

und der am Standort vorgesehenen Aufbereitung des dort 

gewonnenen Quarzsandes ist zu einem späteren Zeitpunkt 

auch die Zufuhr von Quarzsand aus dem vom Antragsteller 

geplanten, südwest l ich gelegenen Tagebau 

ăSeemannsm¿hleò und die Aufbereitung des dort gewonne-

ne Quarzsandes vorgesehen. 
 

Auf etwa der Hälfte der für den Abbau in Anspruch genom-

menen Fläche ist eine Wiederaufforstung mit der Zielset-

zung ăHerstellung eines standortgerechten Laubmischwal-

desò vorgesehen. Ferner ist auf einer mindestens 14 ha 

großen Teilfläche die Herstellung eines dauerhaften Gewäs-

sers vorgesehen; auf den Restflächen ist eine sich an na-

turschutzfachlichen Kriterien orientierende Folgenutzung 

angedacht. 
 

Der für die zukünftige Gewinnung vorgesehene Bereich ist 

im geltenden Regionalplan der Region Nürnberg (RP 7) zum 

weitaus ¿berwiegenden Teil als Vorbehaltsgebiet ăQS 21ò 

ausgewiesen und liegt innerhalb eines mit Rechtsverord-

nung ausgewiesenen Landschaftsschutzgebietes. Durch 

die Regierung von Mittelfranken wurde zuvor ein Raumord-

nungsverfahren durchgeführt, welches mit der landschafts-

planerischen Beurteilung vom 23.01.2017 abgeschlossen 

wurde; danach ist das beantragte Vorhaben unter diversen 

Maßgaben raumverträglich. 
 

Für das Vorhaben ist nach den Vorschriften des Bundes-

berggesetztes ñBBergGñ vom 13.08.1980 (BGBI I S. 

1310), letztmalig geªndert durch Gesetz vom 20.07.2017 

(BGBI I S. 2808), i.V.m. der Verordnung ¿ber die Umweltver-

träglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben - UVPñV Berg-

bau - vom 13.07.1990 (BGBI I S. 1420), letztmalig geän-

dert durch Gesetz vom 20.07.2017 (BGBI I S. 2808), ein 

Rahmenbetriebsplan zu verlangen und für dessen Zulas-

όCƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ ŀǳŦ {ŜƛǘŜ тύ 



 

 

SEITE 7  MARKT PLEINFELD      www.pleinfeld.de 

sung ein Planfeststellungsverfahren durchzuführen.  
 

Die Zuständigkeit der Regierung von OberfrankenñBergamt 

Nordbayernñals Anhörungsð und Planfeststellungsbehörde 

ergibt sich aus den Vorschriften des Bundesberggesetzes 

i.V.m. §§ 2, 3 der Verordnung über Organisation und Zu-

ständigkeiten der Bergbehörden (Bergbehörden-

Verordnung-BerbehördV) vom 09.11.2013 (GVBI S. 651). 
 

Das bergrechtliche Planfeststellungsverfahren ist am 

25.09.2017 eingeleitet worden. Die Planunterlagen haben 

in dem Markt Pleinfeld und in der Gemeinde Röttenbach 

nach ortsüblicher Bekanntmachung zur Einsicht ausgele-

gen.  
 

Hinweis: Die vorgelegten Antragsunterlagen sind weiterhin 

auf der Homepage der Regierung von Oberfranken 

(www.regierung.oberfranken.bayern.de) eingestellt 

(Startseite ð> Bergamt Nordbayern -> Aktuelle Verfahren).  
 

Durchführung eines Erörterungstermins 

Nach Ablauf der Einwendungsfrist hat die Regierung von 

Oberfranken ñBergamt Nordbayernñ als Anhörungsð und  

Planfeststellungsbehörde die rechtzeitig gegen den Plan 

erhobenen Einwendungen, die rechtzeitig abgegebenen 

Stellungnahmen von Vereinigungen sowie die Stellungnah-

men der Behörden zu dem Plan mit dem Träger des Vorha-

bens, den Behörden, den Betroffenen und denjenigen, die 

Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben 

haben, zu erörtern.  
 

Die nicht öffentliche Erörterung findet am  
 

Mittwoch, den 28. Februar 2018, 10.00 Uhr (Einlass ab 

9.45 Uhr)  
 

im Sitzungssaal des Kreistages im Landratsamt Roth, Wein-

bergweg 1, in 91154 Roth statt. 
 

Sofern notwendig, wird dann auch entschieden, ob die Fort-

setzung des Erörterungstermins über den vg. Termin hinaus 

erforderlich ist. Einzelheiten dazu werden im Laufe des Er-

örterungstermins mitgeteilt. Falls unvorhergesehene Hin-

dernisse auftreten, wird ein neuer Termin rechtzeitig be-

kannt gegeben.  
 

In dem Erörterungstermin werden die fristgerecht erhobe-

nen Einwendungen und Stellungnahmen, soweit diese für 

die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzung von Bedeu-

tung sein können, mit dem Antragsteller und denjenigen, 

die Einwendungen erhoben bzw. Stellungnahmen abgege-

ben haben, erörtert. Formð und fristgerecht erhobenen 

Einwendungen und Stellungnahmen werden auch bei Aus-

bleiben des Antragstellers, von Beteiligten oder von denje-

nigen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen 

abgegeben haben, erörtert. Die Teilnahmeberechtigten 

werden gebeten, rechtzeitig zum Erörterungstermin zu er-

scheinen. Sie haben sich auf Verlangen am Eingang mit 

Personalausweis oder Reisepass auszuweisen. Die Vertre-

tung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Dieser hat 

seine Bevollmächtigung durch eine schriftliche Vollmacht 

nachzuweisen und diese zu den Akten der Anhörungsbe-

hörde zu geben.  
 

Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen 

kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, 

wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen 

vorzunehmen sind. 
 

Durch die Teilnahme am Erörterungstermin oder durch Ver-

treterbestellung entstehende Kosten werden nicht erstat-

tet. 
 

Bayreuth, den 15. Januar 2018 

gez. 

Dr. Boerner 

Abteilungsdirektorin  

 

MIKROZENSUS IM JANUAR GESTARTET 

INTERVIEWER BITTEN UM AUSKUNFT 
 

Im Jahr 2018 findet im Freistaat wie im gesamten Bundes-

gebiet wieder der Mikrozensus, eine gesetzlich angeordne-

te Stichprobenerhebung bei einem Prozent der Bevölke-

rung, statt. Mit dieser Erhebung werden seit 1957 laufend 

aktuelle Zahlen über die wirtschaftliche und soziale Lage 

der Bevölkerung, insbesondere der Haushalte und Fami-

lien, ermittelt. Der Mikrozensus 2018 enthält zudem noch 

Fragen zur Wohnsituation. Neben der Wohnfläche und dem 

Baualter der Wohnung werden unter anderem die Hei-

zungsart und die Höhe der zu zahlenden Miete sowie die 

Nebenkosten erhoben. Die durch den Mikrozensus gewon-

nenen Informationen sind Grundlage für zahlreiche gesetz-

liche und politische Entscheidungen und deshalb für alle 

Bürger von großer Bedeutung.  
 

Wie das Bayerische Landesamt für Statistik weiter mitteilt, 

finden die Mikrozensusbefragungen ganzjährig von Januar 

bis Dezember statt. In Bayern sind demnach bei rund  

60 000 Haushalten, die nach einem objektivem Zufallsver-

fahren insgesamt für die Erhebung ausgewählt wurden, 

wöchentlich mehr als 1 000 Haushalte zu befragen.  
 

Das dem Mikrozensus zugrunde liegende Stichprobenver-

fahren ist aufgrund des geringen Auswahlsatzes verhältnis-

mäßig kostengünstig und hält die Belastung der Bürger in 

Grenzen. Um jedoch die gewonnenen Ergebnisse repräsen-

tativ auf die Gesamtbevölkerung übertragen zu können, ist 

όCƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ Ǿƻƴ {ŜƛǘŜ сύ 
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es wichtig, dass jeder der ausgewählten Haushalte auch 

tatsächlich an der Befragung teilnimmt. Aus diesem Grund 

besteht für die meisten Fragen des Mikrozensus eine ge-

setzlich festgelegte Auskunftspflicht, und zwar für bis zu 

vier aufeinander folgende Jahre.  
 

Datenschutz und Geheimhaltung sind, wie bei allen Erhe-

bungen der amtlichen Statistik, umfassen gewährleistet. 

Auch die Interviewerinnen und Interviewer, die ihren Be-

such bei den Haushalten zuvor schriftlich ankündigen und 

sich mit einem Ausweis des Landesamts legitimieren, sind 

zur strikten Verschwiegenheit verpflichtet. Statt an der Be-

fragung per Interview teilzunehmen, hat jeder Haushalt das 

Recht, den Fragebogen selbst auszufüllen und per Post an 

das Landesamt einzusenden.  
 

Das Bayerische Landesamt für Statistik bittet alle Haushal-

te, die im Laufe des Jahres 2018 eine Ankündigung zur 

Mikrozensusbefragung erhalten, die Arbeit der Erhebungs-

beauftragten zu unterstützen.  

 

BEKANNTMACHUNG DES EISENBAHNBUN-

DESAMTS  
 

Das Eisenbahn-Bundesamt hat den Teil A des Lärmaktions-

planes unter Beteiligung der Öffentlichkeit fertiggestellt. 

Insgesamt sind in der ersten Phase ca. 38.000 Beteiligun-

gen eingegangen. Das Dokument ist im Internet über die 

I n f o r m a t i o n s- u n d  B e t e i l i g u n g s p l a t t f o r m 

www.laermaktionsplanung-schiene.de erreichbar oder di-

rekt unter dem folgenden Link abrufbar www.eba.bund.de/

lap. Auf Wunsch ist es auch in gedruckter Form erhältlich.  
 

Am 24. Januar 2018 beginnt die zweite Phase der Öffent-

lichkeitsbeteiligung. Bis zum 7. März 2018 wird die Öffent-

lichkeit die Gelegenheit haben, sich an der Überprüfung 

des Lärmaktionsplanes Teil A zu beteiligen. Der daraus 

hervorgehende Lärmaktionsplan Teil B wird Mitte des Jah-

res 2018 veröffentlicht. Der Teil A und Teil B ergeben zu-

sammen den Lärmaktionsplan für die Haupteisenbahnstre-

cken.  
 

ABLAUF DER ¥FFENTLICHKEITSBETEILIGUNG: 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung findet in zwei zeitlich getrenn-

ten Phasen statt. Die erste Phase wurde vom 30. Juni bis 

zum 25. August durchgeführt. Das Eisenbahn-Bundesamt 

bietet auch zur kommenden zweiten Phase eine Informa-

tions- und Beteiligungsplattform im Internet an, die über 

d i e  f o l g e n d e  A d r e s s e  e r r e i c h b a r  i s t : 

www.laermaktionsplanung-schiene.de. 
 

Alternativ hierzu können Beteiligungen auch per Post an 

das Eisenbahn-Bundesamt, Lärmaktionsplanung, Heine-

mannstraße 6, 53175 Bonn geschickt werden. Der vom 

Eisenbahn-Bundesamt hierfür vorbereitete Fragebogen 

kann ab dem 24. Januar 2018 über die angegebene Inter-

netadresse heruntergeladen oder postalisch über obenste-

hende Adresse angefordert werden.  
 

Die Informationsplattform zur Lärmaktionsplanung des 

Eisenbahn-Bundesamtes steht Ihnen bereits im Internet zur 

Verfügung. Die Anwendung zur aktiven Beteiligung wird 

rechtzeitig zum Start der zweiten Phase der Öffentlichkeits-

beteiligung zusätzlich zum Informationsangebot freige-

schaltet. 
 

HINTERGRÜNDE UND INHALT DER ¥FFENTLICHKEITSBETEILIGUNG: 

Unter Beteiligung der Öffentlichkeit erstellt das Eisenbahn-

Bundesamt alle fünf Jahre einen Lärmaktionsplan für die 

Haupteisenbahnstrecken des Bundes. Ziel der Lärmakti-

onsplanung ist die Regelung von Lärmproblemen und 

Lärmauswirkungen. Eine Haupteisenbahnstrecke ist ein 

Schienenweg mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 

30.000 Z¿gen pro Jahr. Die gesetzlichen Regelungen fin-

den sich in § 47 lit. a-f Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(BImSchG). 
 

Weitere Informationen und Fragen: 

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter fol-

gender Adresse: www.laermaktionsplanung-schiene.de . 
 

Fragen können Sie an das Eisenbahn-Bundesamt unter 

lap@eba.bund.de oder postalisch an die oben genannte 

Adresse richten. 

 

FRÜHJAHRSPUTZ IN ALTMÜHLFRANKEN 

2018 
 

Seit Jahren findet die Waldsäuberungsaktion in Pleinfeld 

und seinen Ortsteilen statt.  
 

Vereine,. Schulklassen, sowie auch Bürgerinnen und Bür-

ger engagieren sich dabei für ihren Ort. Ehrenamtlich säu-

bern sie Spazierwege, Grünanlagen, Spielplätze, Waldstü-

cke und machen unseren Ort und die Umgebung ăfit f¿r 

den Sommerò. Dieses b¿rgerschaftliche Engagement 

kommt nicht zuletzt auch den Gästen zugute, die sich in 

unserer Gemeinde erholen wollen. 
 

Die Waldsäuberungsaktion findet in diesem Jahr 
 

am Samstag, den 07. April 2018 
 

statt.  
 

Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am gemeindlichen Bauhof, 

Beim Sägwerk 4. Dort werden die Gruppen in verschiedene 

Bezirke in und um Pleinfeld eingeteilt. Als Dankeschön gibt 
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es zum Abschluss einen kleinen Imbiss. 
 

Wenn Sie sich gerne ehrenamtlich engagieren und in der 

Natur unterwegs sind, würden wir uns über Ihre Teilnahme 

freuen.  
 

Für eine kurze Rückmeldung wären wir Ihnen dankbar.  

Tel.: 09144/9200 -36 

E-Mail: margarita.uhl@pleinfeld.de 

 

AUSSENSPRECHTAGE DES ZENTRUM  

BAYERN - FAMILIE UND SOZIALES - REGION 

MITTELFRANKEN IN WEISSENBURG  
 

Das Zentrum Bayern Familie und Sozialesð Region Mittel-

franken führt an folgenden Tagen 
 

06.02.2018, 06.03.2018, 03.04.2018, 05.08.2018, 

05.06.2018  

in der Zeit von 09:00 - 14:00 Uhr 
 

im Landratsamt Weißenburg - Gunzenhausen, Gebäude 

Niederhofener StraÇe 3, 91781 WeiÇenburg i. Bay (ăAltes 

Arbeitsamtò) allgemeine AuÇensprechtage durch. 
 

Das Amt ist zuständig für das Feststellungsverfahren nach 

dem Schwerbehindertengesetz (jetzt: Sozialgesetzbuch - 

Neuntes Buch), die Gewährung von Elterngeld und Landes-

erziehungsgeld, die Gewährung von Blindengeld und den 

Vollzug des sozialen Entschädigungsrechts (Kriegsð und 

Wehrdienstopfer, Entschädigung für Zivildienstleistende, 

Opfer von Gewalttaten und Impfgeschädigte). Mit den mo-

natlichen Außensprechtagen soll den Bürgerinnen und Bür-

gern des Landkreises WeißenburgðGunzenhausen eine 

umfassende Beratung vor Ort geboten werden.  

 

ZUVERLÄSSIGE HONORARÄRZTE GESUCHT! 

MIT DEM BLUTSPENDEDIENST DES BRK 

GEMEINSAM GEGEN GLEICHGÜLTIGKEIT 
 

Honorarärzte erhalten die Chance einer interessanten neu-

en Herausforderung. Sie setzen sich gemeinsam mit dem 

BSD gegen Gleichgültigkeit ein und verstärken die Teams in 

der mobilen Blutspende. Sie helfen durch ihr Mitwirken auf 

den Blutspendeterminen aktiv dabei, dass Patienten in 

Bayern zuverlässig versorgt und Leben gerettet werden 

können. 
 

Wir freuen uns auf Kolleginnen und Kollegen, die eine voll-

ständige Approbation besitzen und Interesse am gesell-

schaftlichen Engagement haben. Der spendeärztliche 

Dienst ist eine verantwortungsvolle Tätigkeit, die neben 

Fachkompetenz und Routine vor allem auch Verständnis 

für die Bedeutung der Blutspende und von Bluttransfusio-

nen erfordert. 
 

DER VERANTWORTUNGSBEREICH EINES HONORARARZTES 

Der Honorararzt ist verantwortlich für die medizinisch fach-

gerechte Zulassung der Menschen zur Blutspende. Er un-

terstützt das Teampersonal des BSD, um einen reibungslo-

sen Ablauf des Blutspendetermins sicherzustellen. Dies 

geschieht in enger Abstimmung mit den Teammitarbeitern 

wie auch ehrenamtlichen Helfern der BRK-Kreisverbände 

vor Ort sowie im direkten Austausch mit den Blutspendern. 

Dabei werden Freundlichkeit und Servicequalität beim Blut-

spendedienst groß geschrieben. Außerdem sind gesetzliche 

Bestimmungen und weitere interne Informationen stets zu 

berücksichtigen. Zu den Aufgaben des Honorararztes gehö-

ren im Einzelnen:  
 

- die ärztliche Untersuchung der Blutspender sowie medizi-

nische Hilfeleistungen bei auftretenden Zwischenfällen. 

- Aufklärung und Prüfung der Einwilligung der Spender. 

- Er trägt die medizinische Fachaufsicht über den Blutspen-

determin. 

- Zweijährlich nimmt er an einer Präsenzfortbildung mit Not-

fallschulung teil. 
 

EINE BEWERBUNG LOHNT SICH! 

- Der Arzt wählt die Termineinsätze stets frei aus den vom 

BSD geplanten Terminen aus ð seine Zeit wird meist am 

späten Nachmittag bis in die frühen Abendstunden hinein 

benötigt. 

- Der BSD stellt dem Honorararzt regelmäßig Informationen 

über aktuelle Entwicklungen über die Blutspende zur Verfü-

gung. 

- Der BSD leistet eine Vergütung für den Zeitaufwand und 

die gefahren Kilometer zum Blutspendeort. 
 

Ansprechpartner für die Bewerbung als Honorararzt sind: 

Inge Geuter:  

09383 / 201 1282, i.geuter@blutspendedienst.com und 

Sigrid Schäfer  

09383 / 201 1283, s.schaefer@blutspendedienst.com 

 

VON DER MITTLEREN REIFE ZUM STUDI-

UM ! 
 

FACHOBERSCHULE UND BERUFSOBERSCHULE TRIESDORF INFORMIE-

REN ÜBER BILDUNGSANGEBOTE 
 

Info-Tag und Anmeldung in der FOSBOS Triesdorf am Don-

nerstag, den 22. Februar 2018. 
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Triesdorf: Unter dem Dach der ăBeruflichen Oberschule 

Bayernò bieten sowohl die Fachoberschule als auch die 

Berufsoberschule den Weg zur Fachhochschule und Univer-

sität. Die Staatliche Fachoberschule und die Berufsober-

schule Triesdorf mit der Ausbildungsrichtung Agrarwirt-

schaft, Bio- und Umwelttechnologie ist eine der wenigen 

Schulen mit diesem speziellen und zukunftsweisenden An-

gebot in Bayern. Sie bieten Biologie als 4. Prüfungsfach an 

und sind deshalb die idealen vorbereitenden Schulen für 

alle Studienrichtungen im Bereich "Life Sciences".  
 

In Bayern ist die Fachoberschule der einzige Schultyp, an 

dem in der 11. Klasse ein insgesamt halbjähriges Prakti-

kum in Schwerpunktbetrieben obligatorisch ist. Dies trägt 

zur beruflichen Orientierung bei. Die Qualifizierung in den 

Kursen, die bei uns im Rahmen des Praktikums abgeleistet 

werden, wird auch von den Fachhochschulen anerkannt. 

Besonders zu erwähnen ist, dass in Triesdorf seit Jahrzehn-

ten das volle Programm für die Praktikumsschwerpunkte 

Ernährung, Gartenbau, Umwelt, Forstwirtschaft und Agrar-

wirtschaft angeboten werden kann. Hierfür stehen Prakti-

kumsbetriebe zur Verfügung, mit denen wir schon sehr lan-

ge und erfolgreich zusammenarbeiten und die sich fortlau-

fend modernisieren. Betreut werden die Praktikanten von 

entsprechenden erfahrenen Fachlehrkräften. 
 

Die Schulen schließen schon nach zwei Jahren 

(Fachoberschule) bzw. einem Jahr (Berufsoberschule) mit 

der allgemeinen Fachhochschulreife ab. Diese kurzen 

Schulzeiten machen ein Bachelor- und Masterstudium für 

alle Mittlere-Reife-Schüler sehr attraktiv. Seit dem Schul-

jahr 2016/2017 bieten wir in der Fachoberschule auch 

eine Vorklasse an, in der die unterschiedlichen inhaltlichen 

Ausgangsvoraussetzungen der Mittleren Schulabschlüsse 

an die Anforderungen der 11. Klasse angeglichen werden.  
 

Unter dem Motto ăNur wer umfassend informiert ist, kann 

sich richtig entscheidenò soll daher ein Info-Tag am Don-

nerstag, dem 22. Februar 2018, jungen Menschen bei ihrer 

Ausbildungs- und Berufswahl helfen. Die Veranstaltung 

beginnt um 15.00 Uhr und findet in der Reithalle (Reitbahn 

1) in der Nªhe der FOSBOS Triesdorf (Kreis Ansbach, Bay-

ern) statt. 
 

Interessierte können dort Informationen über die Schule 

mit ihren Profilfächern erhalten, ebenso werden die Aufnah-

mekriterien, die Wohnsituation für Auswärtige, BAföG-

Regelungen, Studienangebote und berufliche Möglichkei-

ten vorgestellt. Vor Veranstaltungsbeginn ist ab 13.30 Uhr 

eine Besichtigung der modernen Schule möglich. Die Schul-

leitung und Lehrkräfte stehen zu persönlichen Gesprächen 

zur Verfügung. 
 

Die Fachoberschule verbindet Theorie und Praxis und legt 

ganz besonderen Wert auf eine umfassende praktische 

Ausbildung in speziell ausgesuchten Betrieben. Auswärtige 

Schüler können preiswert in Wohnheimen wohnen und er-

halten gezielte Förderung durch die Schule. Mit dem Ab-

schluss der Fachhochschulreife erhalten die Absolventen 

die Zugangsberechtigung zu den gefragten und zukunftssi-

cheren Studiengängen an allen deutschen Fachhochschu-

len.  
 

Über die FOS 13 können hochqualifizierte Schüler darüber 

hinaus innerhalb eines weiteren Jahres die Fachgebundene 

Hochschulreife erwerben. Mit einer 2. Fremdsprache ist 

das allgemeine Abitur (allgemeine Hochschulreife) möglich. 

Damit können die Absolventen, genauso wie Gymnasias-

ten, ein Studium an einer Universität anstreben. 
 

Die Berufsoberschule macht Fachkräfte mit einer abge-

schlossenen Berufsausbildung aus dem ð im weitesten 

Sinne ð ăgr¿nenò Bereich mit Mittlerem Schulabschluss 

innerhalb eines Jahres fit für ein Studium an Fachhoch-

schulen. Zum grünen Bereich gehören neben den klassi-

schen Berufsfeldern wie Landwirtschaft und Gartenbau, 

auch Hauswirtschaft und der Nahrungsmittelsektor sowie 

Umwelt- und Gesundheitsberufe. Die BOS Triesdorf steht 

daher einer Vielzahl von Berufen offen. Dazu zählen Land-

wirt/in, Gärtner/in, Metzger/in, Bäcker/in, Florist/in, aber 

auch Hotelfachfrau/mann, Krankenpfleger/in und viele 

medizinisch-technische Berufe, um nur einige wenige auf-

zuzählen. Das allgemeine Abitur kann über die 13. Klasse 

der Berufsoberschule ebenfalls erworben werden. 
 

Anmeldezeitraum für das Schuljahr 2018/19 ist vom 26. 

Februar bis 9. März 2018, Montag ð Donnerstag von 8:00 

ð 15:00 Uhr, Freitag 8:00 ð 12:00 Uhr. 
 

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter Tel. 09826/185002, 

im Internet unter: www.fos-triesdorf.de oder per Mail-

Anfrage: mail@fos-triesdorf.de. 
 

Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Triesdorf  

Reitbahn 7, 91746 Weidenbach-Triesdorf 
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